
Ergebnis der Vorprüfung nach § 5 Abs. 2 UVPG für die 2. Planänderung für den 
Neubau der Bundesautobahn A 281, Bauabschnitt 4 im Abschnitt zwischen den 
Anschlussstellen Bremen-Gröpelingen und Bremen-Strom 
 
Allgemeine Vorhabenbeschreibung 
Neubau der Bundesautobahn A 281, Bauabschnitt 4 (Wesertunnel) im Abschnitt zwischen 
den Anschlussstellen Bremen-Gröpelingen und Bremen-Strom, Antrag auf Zulassung der 
2. Planänderung  

hier: Öffentliche Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Der Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Bundesautobahn A 281, Bauabschnitt 4 
im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bremen-Gröpelingen und Bremen-Strom wurde 
am 30. Juni 2010 erlassen mit einer Planergänzung vom 7. November 2011.  

Die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), endvertreten durch die 
DEGES – Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH – hat beim Senator 
Umwelt, Bau und Verkehr Bremen beantragt, die 2. Planänderung zuzulassen. 

Gegenstand der 2. Planänderung ist im Wesentlichen die Errichtung einer Schutzgalerie 
gegen Immissionen der unmittelbar an die geplante Autobahn angrenzende Schlackenkippe 
von ArcelorMittal Bremen (AMB). 
Gleichzeitig werden auch die aufgrund der vorsorglich und äußerst hilfsweise 
vorgenommenen Abweichungsprüfung festgesetzten Kohärenzmaßnahmen aufgehoben, 
nachdem höchstrichterlich die Nichterheblichkeit des Vorhabens im Sinne des Natura 2000-
Gebietsschutzes festgestellt worden ist.  
Des Weiteren wird außerdem ein bereits vor einiger Zeit mit Niedersachsen vereinbarter 
Flächentausch der Kompensationsmaßnahmen im Landkreis Wesermarsch planfestgestellt. 

Für die Entscheidung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 08. September 2017 (BGBl. I S. 3370), war bezüglich der Planänderung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 2 UVPG unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob die 
beantragten Maßnahmen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben können und 
daher die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern. 

Umweltauswirkungen 
Die mit der 2. Planänderung einhergehenden Eingriffswirkungen resultieren ausschließlich 
aus der Änderung der technischen Planung nördlich der Weser und werden vollständig 
kompensiert. Dabei kann in Gänze auf das bereits 2010 planfestgestellte 
Maßnahmenkonzept Bezug genommen werden. 
Ver- / Entsiegelung der Oberfläche 
Gegenüber dem planfestgestellten Vorhaben ändert sich der Umfang der Versiegelung. 
Planfestgestellt wurde 2010 eine dauerhafte Neuversiegelung von 17,46 ha. Im Zuge der 
2. Planänderung reduziert sich das Maß der Neuversiegelung um 0,66 ha auf insgesamt 
16,80 ha. Neben dem Boden ist dies auch gleichermaßen relevant für 
Kaltluftentstehungsflächen (Klima/Luft). 
Eingriffe in Natur und Landschaft, Baumschutz 
Es entsteht ein um 1,29 Flächenäquivalente höherer Kompensationsbedarf für Biotoptypen 
als beim 2010 planfestgestellten Vorhaben. 
Es ergeben sich keine neuen Betroffenheiten von nach § 30 BNatSchG geschützten 
Biotopen. 
Durch die Änderung sind 27,85 ha Biotoptypen als Lebensraum gefährdeter Pflanzenarten 
betroffen. Im Rahmen der Planfeststellung 2010 wurden 27,64 ha als Lebensraum für 
gefährdete Pflanzenarten ermittelt. 



Durch die Änderung der technischen Planung nördlich der Weser entsteht im Zuge der 
2. Planänderung ein um 0,81 ha höherer Kompensationsbedarf für Wald als beim 2010 
planfestgestellten Vorhaben. Die Beeinträchtigungen wurden im Rahmen der 
Eingriffsregelung bereits berücksichtigt. 
Es werden insgesamt 983 Gehölze (2010 planfestgestellt: 761) entfernt, von denen 78 (2010 
planfestgestellt: 77) unter Baumschutz stehen. 9 weitere stehen unter Landschaftsschutz 
(2010 planfestgestellt: 9). 
Es entsteht ein um 2,38 ha höherer Kompensationsbedarf für Landlebensräume von 
Amphibien / Libellenhabitaten als beim 2010 planfestgestellten Vorhaben. 
Im Hinblick auf 
1. betriebsbedingte Auswirkungen auf Biotope, Böden und Gewässer, 
2. Beeinträchtigungen besonderer Werte und Funktionen, 
3. Beeinträchtigungen der Fischfauna, 
4. Beeinträchtigungen der Avifauna, 
5. Beeinträchtigungen von Oberflächen- und Grundwasser, 
6. Beeinträchtigungen von Landschaftsbild / Erholung und 
7. Sekundärwirkungen 
hat die 2. Planänderung keine Änderungen gegenüber dem 2010 planfestgestellten 
Vorhaben. 

Resultierend aus den ergänzenden Untersuchungen aus 2016 zur aktuellen Nutzung von 
Gehölz- und Gebäudestrukturen durch Fledermäuse im Bereich von ArcelorMittal Bremen 
sowie deren Potentiale als Fledermausquartier ist die neue Vermeidungsmaßnahme S02 in 
die Planung aufgenommen worden. Diese gilt gleichermaßen auch für gehölz- und 
gebäudebewohnende Vogelarten. Den aus der 2. Planänderung resultierenden 
artenschutzrechtlichen Anforderungen wird damit Genüge getan. 
 
Das 2010 planfestgestellte Maßnahmenkonzept deckt die mit der 2. Planänderung 
einhergehenden Beeinträchtigungen vollständig ab. 
Die Herausnahme der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung löst kein Erfordernis zur 
Kompensation von Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung, des Arten- oder 
Natura 2000-Gebietsschutzes aus. 
Der Flächentausch Kompensationskonzept Wesermarsch führt zu einer – wenn auch 
geringen – Verbesserung der Kompensationswirkung. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Prüfung ergeben hat, dass aufgrund der im 
Rahmen der 2. Planänderung durchzuführenden Maßnahmen erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten 
Kriterien ausgeschlossen sind. 

Daher besteht keine Verpflichtung, für die beantragten Entscheidungen bezüglich der 
2. Planänderung eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG durchzuführen. 

Diese Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

 

Bremen, den 7. Februar 2018 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 

Planfeststellungsbehörde 

Az.:600-3-04-00-04-4 
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